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fut die ErzdiScese Freiburg. 
?4I 1>. 15. Freiburg, den 12. August 1868. XII. Jahrgang. 

Die Abhaltung der Priesterexercitien bctr. 

In diesem Jahre werden Priesterexerciticn abgehalten 1) im Kloster Gorhcim bei Sigmaringen vom 14. September 
Abends, bis 18. September Morgens; 2) im Seminar zu St. Peter vom 21. September Abends bis 25. September 
Morgens; 3) im Kloster Mehrerau bei Bregenz, und zwar in drei Abtheilungen: a) vom 31. August bis 4. September, 
b) vom 14. September bis 18. September, c) vom 21. September bis 25. September. 

Die hochw. Priester, welche sich an diesen geistlichen Uebungen bcthciligen wollen, haben sich wenigstens 8 Tage vor dem 
Beginn anzumelden, und zwar für Gorheim bei dem hochiv. Herrn P. Rector Späni, für St. Peter bei dem hochw. Herrn 
Regens Gcistl. Rath Lender und für Mehrerau bei dem hochw. Herrn P. Stephan, Oeconom des dortigen Klosters. 

Den hochw. Priestern, welche ihren, behufs der Anwohnung der Exercitien über einen isonntag abwesenden Mitbrüdern 
Aushilfe leisten, ertheilen wir facultas binandi. Indem wir im klebrigen uns auf die frühern Ausschreiben beziehen, sprechen 
wir nur noch den dringenden Wunsch aus, cs möchten insbesondere solche hochw. Herren, welche schon längere Zeit keine geist- 
lichen Uebungen gemacht haben, an denselben sich diesmal bctheiligen- 

Freiburg, den 11. August 1868. 
Erzbischöfliches Capitels-Bicariat. 

Die Aufhebung des Portofreithums der kirchlichen Stiftungen, hier die rechnungsgemäße Be- 
handlung der P o r t o a u s l a g e n b e t r. 

Nr. 13,030. An die Erzbischöflichen Decanate, Kamerariate und Katholischen Stiftungscommissioncn: 
Bezüglich auf diesseitige Bekanntmachung vom 18. Dezember 1867 Nr. 26,459, Erzb. Anzeigeblatt Seite 99, folgt unten 

ein Muster für Aufzeichnung der Portobcträge und deren Zahlungsanweisung, wozu aus Grund inzwischen gemachter Wahr- 
nehmungen anmit erläuternd bemerkt wird: 

§. 1. 
Dem Ermessen der Kathol. Stiftungscommissionen bleibt es anheimgestellt, ob für jeden ihrer Verwaltung anvcrttanten 

Fond ein besonderes oder ob für sämmtliche kirchliche Ortsstiftungen ein gemeinsames Portoverzcichniß geführt 
werden soll. Im letzteren Falle ist der Portoaufwand zeitweise (monatlich oder vierteljährig, wenn der Aufwand gering 
ist —jährlich) entweder nach den Matrikularanschlägen oder nach einem andern der Stiftungscommission angemessen erscheinen- 
den Maßstabe auf die einzelnen Fonds zu vertheilen und in Ausgabe zu dckretiren. 

§. 2. 

Die Führung gemeinsamer Portovcrzeichnisse ist nur für kirchliche Stiftungen gestattet, indem von Großhcrzoglichcm 
Ministerium des Innern mittelst Entschließung vom 20. März d. I. Nr. 3541 — 42 ausgesprochen wurde, daß die Porto- 
auslagen für die den Kathol. Stistnngscommissioncn unterstehenden weltlichen Fonds in das gemeinsame Portobnch nicht auf- 
genommen werden dürfen. 

§. 3. 
Werden Einzelverzeichnisse geführt, so ist bei gemeinsamer Versendung von Briefschaften oder Mhrpoststücken 

verschiedener Fonds an eine und dieselbe Stelle oder umgekehrt, wenn Zusendungen, wie z. B- wenn Abhörprotokolle oder 
Rechnungsbescheide sammt Zugehör über verschiedene Stiftungsrechnungcn vom nämlichen Orte in einem Paket ankommen, der 
Portobetrag entweder sogleich zu vertheilen und jedes Bctreffniß in die einzelnen Verzeichnisse einzutragen, oder cs ist der 
ganze Portobetrag je nach Umständen in das Verzeichniß desjenigen Fonds zu-stellen, für welchen die größte Gewichtmcnge 
abgeht oder ankömmt. 

§. 4. 
Für die gemeinsame Versendung zur Ersparniß an Porto spricht die Thatsache, daß ein Brief im Gewicht von über 

Loth bis •/» Pfund das nämliche Porto mit 7 kr. kostet. 
Briefe bl@ 1 Süd; Qe# aW einsame für 3 h. (^(^0 ©emi^t 1% 0ogen foQ. Gm#iformat. 

Entbehrliche halbe Bogen sind daher zur Gewichtsverminderung vor der Versendung der Briefe abzu- 
schneiden, um nicht 7 kr. statt 3 kr. aufwenden zu müssen. 
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Das Porto für Fahrpoststückc beträgt je nach der Ortscntfernung — 
von 1 — '5 Meilen im Gewicht von über Vu bis 12 Pfund — 7 kr. 

"6 — 10 „ „ „ „ „ % „ 9 „ — 11 kr. 

» ^ î ^0 „ „ „ „ „ Vu „ G „ — 11 kr. 
" ^ 0 20 „ „ „ „ „ Vu „ 6 „ — 14 kr. 

iöci größerer Schwere wird der Portozuschlag nach einzelnen Pfunden über den Minimalsatz gemacht. Auch hier 
kann al,o durch gemeinsame Versendung am Portoaufwand Namhaftes erspart werden. 

mbciibei mn# mir nod, barauf aufmerffam, baß bet Rateten im ©ernt# non ge# igfnnb an bte ^erfenbung a(8 

@tfenba^nfra[btftüd stattet unb baß ein ^atet non 20 — 25 ißfunb ober gar fot^e* non größerem ®e, 
wicht als gewöhnliches Frachtstück (zum Uiiterrschicd von der Sendung als Eilgut) namhaft wohlfeiler mittelst der Eisenbahn 
wie mit der Fahrpost versendet wird. 

#ei @^|enba^H^cnbungen ist bcr 8rad,tbrief hoppelt anzufertigen unb bie $)oppe(fcbrtft — mit bem@;pebttton0« 
ft e mp et versehen als Empfangsbescheinigung bei den Akten aufzubewahren, um daraufhin Reclamation erheben zu können, 
falls ein Frachtstück in Verstoß gerathen ober abhanden kommen sollte. 

§. 5. 
(Seit m^ebung be8 ^^#^8 îam #on öfter ber ga% nor, ba8 ÿrtnat,@(^u(b= uabipfanburtunben ober 

eingeschriebene Staatsobligationen mit Werth angäbe ait bicsseitige Behörbe eingesenbct wurden, wofür neben dem Porto 
no^ bie ^crt^8taye, mitunter in ßo^eln betrag, be^t inerben mußte. $)a berartige Urfunbeit auf beu gtamen beß 
Gläubige! s oder des derzeitigen Besitzers lauten, so kann eine dritte Person davon keinen unrechtmäßigen Gebrauch 
ma# unb erscheint es beß^a(b gut- Ersparung ber %ert^8taÿe r##, auf ber mreffe bte SBcrt^angabe weg« 
zu la ff e n. 

Anders verhält sich die Sache freilich bei der Versendung nicht eingeschriebener Staatspapiere. Hier gebietet die Vorsicht, 
wie bei Geldversendungcn den Wcrthinhalt auf der Adresse des Poststücks anzugeben. 

Würde eine Privatschuldürkundc verloren gehen, so wäre unschwer und ohne große Kosten eine Doppclschrift zu erlangen. 
Und wegen einer abhanden gekommenen, auf bestimmten Namen inscribirtcn Staatsobligation kann ein sog. Sperrbefehl cr- 
wirkt werden. Dazu ist aber erforderlich, die Zeit des betreffenden Anlehens, sowie Buchstabe und Nummer der ver- 
mißten Staatsobligation genau zu wissen, was jeder vorsichtige Versender solcher Papiere sich aufschreibt, bevor er dieselben 
der Postanstalt übergibt. 

§6. 
Dw Portoauslagen der Erzbischöfl. Dccanate in reinen Kir che nd i en st an g elcg enh c itcn werden nach An- 

orbnuug be8 er3bifdjöfttd,en Orbtuariat« aus ber WÜg. Rat^ atrl^en^affe erseht. %uf ^ettmetfe %or(agc bcr ^or^oocT3etd,uiffc, 
wozu das nämliche Muster wie für Ortsstistungcu anwendbar ist, werden wir den Ersatz leisten lassen. 

§.?. 
Das Porto für die Erzbischöflichen Stainerariate, deren schriftlicher Verkehr mit den Stiftungscommissionen in 

9Iugc^cgcn^e^ten ber 5Bcrmögen80cnoa[tuug eilebigter ÿfrünbcn burd) bießfettige ißerorbnung nom 28. Wprü b. 9. %r. 7111, 
(Sqb. Anzeigeblatt Seite 25 26, behufs bcr Portocrsparniß auf das Nothwendigste beschränkt wurde, hat die einschlägige 
Jntcrcalarcasse zu ersetzen und sind diese Ausgaben in Rechnung jeweils mit dem Portovcrzcichniß des Kame- 
rars zu belegen. 

Die Portobeträge für Corrcspondenzen in Capitelsangclcgcnhcitcn fallen selbstverständlich der betrf. Capitels casse zur Last. 

§. 8. 
@iir beu 0erfcßr ber ^farrä^ntcr ist ^11^(114 bcr ^(0#%^% ober #11^1 ^o^ge^bc8 maßgebenb: 
a. als bürgerliche Standesbeamtungen für Correspondenzen in Staatsdicnstsachcn steht den Pfarrämtern Porto- 

fr31t, sofern bie nom (Broßß. 3uftt;#intftertum unterm 17. mr; 1868 6^611611, im bteZäbrtgen äzeigebtatt ftir 
die Erzbiöcesc Nr. 9 Seite 25 abgedruckten Vorschriften beobachtet werden. 

b. Die Portobeträge in Sachen der Pfründeverwaltung — ohne Unterschied ob Pfarr- oder Caplaneipfründe hat 
gleich den übrigen Vermögensvcrwaltungskosten gemäß der Bestimmung L. R. S. 608 der jeweilige Pfründnießer zu 
bezahlen, während bcr Erledigung einer Pfründe aber sind dieselben aus bcr Jntercalarcasse zu bestreiten. 

e. Für pfarramtlichc Briefschaften und Fahrpostsendungen in reinen Kirch endicnsta n gclcg enh ei ten, wie z. B. 
in Cultfachcn oder wegen des Religionsunterrichtes ist das Porto aus dem betreffenden Ortskirchenfond zu bezahlen: es 

eignen sich daher derartige Posten zur Aufnahme in das Portoverzeichniß, dessen Führung im Eingang gegenwärtiger 
Bekanntmachung den Localbehördcn zur Aufgabe gemacht wird. 

§. 9. 
ài gegenwärtigem Anlaß machen wir noch daraus anfmerksam, daß nach §. 18 der unterm 26. Dezember v. I. von 

Großh. Handelsministerium erlassenen, durch das Centralverordnungsblatt für 1867 Nr. XXV verkündeten Vollzugsverordnung 
'm neuen Postvertrag wie den Staatsstellen, so auch andern öffentlichen Behörden auf Ansinnen die monatsweise Porto- 

ung (Accontirnng) ohne Entrichtung einer besondern Gebühr bewilligt wird. 
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Dieses Verfahren besteht darin, daß eine Behörde, welcher die Accontirung gestattet ist, das Porto für Sendungen, die 
-ur Freimachung bei der Postanstalt aufgegeben werden, in das Portobuch eintragen läßt, und die Portobcträge auf monatweise 
Wnuiiß be;#. (Da* %orto fit: unfrantirt anfommcnbe Senbuiißen sann nur bann accontirt werben, wenn man 
bie Briefe und Pakete regelmäßig bei der Postanstalt abholen läßt. 

Den Stiftungscommissioncn, welche die Accontirung zu erhalten wünschen, bleibt es überlassen, sich Hierwegen entweder 
unmittelbar an die im Ort befindliche Post-Expedition zu wenden, oder aber deßhalb berichtlichc Anzeige anher zu erstatten, 
worauf wir bei ®ro#. Direction ber BerfcßrganftaÜen bie nbtßiße Bnorbnunß erwirfen werben. 

§.io. 

@##«4 biene ;ur 9W;#t, baß für ben Äufwanb an @ rief porto ans einsame nnb facßbient# ^rt eine 
Contrôle in der Art geübt werden kann, wenn eine Behörde den abgehenden Briefen, bevor dieselben der Post übergeben 
werben, bie erforbcr#en Warten aufbeben nnb # bann oon ber Moelle feWeiW bie ®tüd;a^^ ber oerfenbeten pne^e, 
sowie den Geldbetrag der hiezu verwendeten Marken in einem hierüber zu führenden, fortgesetzten Verzeichnisie om 
Markenverwendungsbuch bescheinigen läßt. . 

Zeitweise wirb aWbann nnter anfd,^uß biefeg Berwcnbunßgbucßg bem Bcrrecßner Slugßabgbecretur fur ben (Mbbetraß ber 
oerbrautßten Warten erteilt, in;wi#en aber tann ber anßcßßaffte Warfenoorratß Wie baareg (Mb beßanbett werben, ]o baß 
eg keiner Decrctur oder Buchung wegen des Ankaufs von Briefmarken bedarf. 

Karlsruhe, den 24. Juli 1868. 

Katholischer Oberstiftungsrath. 
Ziegler. Becker. 

M u st c r. 

Porto-Verzeichniß 
für den katholischen Kirchenfond in Riegel. 

Tag des Abgangs 

oder der Ankunft 

Monat Tag. 

Grfchästs- 

Nummer. 

1868. 

Januar | 1. 

Februar 

War; 

2. 

6. 

4. 

7. 

18. 

24. 

Stelle wohin das Post- ober Eiscnbahnfrachtstück geht ober 
woher es kömmt und Bezeichnung des Gegenstandes oder Betreffs. 

Porto- ! Dem 
oder I Fond ;ur 

Fracht.- j Last 
Betrag ! bleibend 

6 
12 
17 

26 
28 

2064 
2117 
2124 

34 

40 

1264 
1304 

2733 

608 
612 
614 

Brief an Katholischen Oberstiftungsrath 
Abhör der Kirchcnfondsrcchuung für 1866 betr. 
Anschaffung von Kirchengeräthschaften 
Baupflicht zur Orgel betr. 
Paket an das Erzbischöfl. Bauamt Freiburg 
Reparatur des Kirchendaches betr. 
Arbeiten an der St. Michaelskapcllc betr. 
Paket von Katholischem Oberstiftungsrath 
Abhör der Kirchcnfondsrechnung für 1866 

dcßgl. CapellcnfondSrcchnung für 1863/66 
„ Baufondsrechnung für 1862/65 . 

Brief an Oroßß. Ämtgßericßt Äen;inßen 
Darleihen an ... . in Bleichhcim 
Brief an Erzb. Decanat Endingen 
Rcligionsprüfung betr. . 

Paket vom Erzbischöfl. Ordinariat 
Jahrtagsstiftungen betr. - 
Meßncrdienst betr. . 
Brief von Gr. Gcrichtsnotar in Breisach 
Hilfsvollstrccknng gegen .... in Gottenheim 
Paket vom Erzbischöfl. Banamt Freiburg 
Arbeiten am Caplancigebäude betr. 
Umguß der Kirchcuglocken betr. 
Anschaffung eines neuen Altargcmäldcs betr. . 

fl. I fr. fl. I kr. 

7 

Zum 
Ersah 

geeignet. 

fl- kr. 

J 
Zusammen 

14 

3 

3 

7 

3 

11 

— i i 

11 

551 — >42 > - 13 
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Nro. 112. 
Dem ß#c»fonbgoerre^ner werben nnbur# unter ^e^nunggnbt^mmg II. Orbming2#( 5a») in AuggaBc gewiesn 55 fr. 

-- Fünfzig fünf Kreuzer — 
und als Ersatzposten unter Rech.-Abth. II. O.-Z. 6e**) in Einnahme 13° kr. 

— dreizehn Kreuzer — 
Riegel am 6. April 1868. 

Kathol. Stiftungscommission 
I. Guth, Pfarrer. 
Mager, Bürgermeister. 

Laug, Stiftuugsaktuar. 

*) %«rg[. @elte 5 kr MeAnungginftruetlen. gufntge ber Sufbebung beg ÿortcfrettbumg flr*I. Stiftungen muß «In« beiter« Urterrubrif O -R 
5d. .^Pberto" eingeftnlten kerben, kb,u im 34r 1863 bei ßlnfübrung ber neuen Mubrlf«norbnW,g n,* feine «ernnkffung bering. Kür ben SM 
bn§ es späte» zur Vereinbarung von Bauschsummen (Porto-Aversen) kommen sollte, ist es nothwendig oder wünschenswerth, den jährlichen Aufwand für 
ÿortonuglngen jeber B„nbgre*nung mit &i*tigfeit entnehmen gu Mnnen, um bnrnn* ble Orüße ber Snufcbfumme ;u bemessen. 

*') (Die $orto.@r(^« «nnen fügt!# unter ber allgemeinen Mubrif giffer 6«. bereinnnÿmt kerben, kng kenlger bNübe berurfnebt nlg kenn man 
f„(<be unter ber !Ber#u§.9:ubri; Me*. Bbt*. IT. glffer 2 In Cinnnbme unb 0uggnbe bur*fnbrl. «erg!. Seite 4 unb 5 ber.Me*nungginßrueti,n - 

Pfründe besetz un gen. 

Dem Don @r. ^otjeit bem Dur#[au#t(gfien (BroMergog auf bie#rrei Appenweier, Decanatß Offenburg, 
präfentirten bisherigen Pfarrer Wilhelm Baden von Durmersheim wurde am 9. Juni l. I. die canonische Institution 
ertheilt. 

Dem wn ®r. 8önigü#en $o^e^t bem Dur#tau#tigften (Bro^ergog auf bic #rrei "ßlilterßborf, DccanaW Otters 
meier, präsent,rien bisherigen ÿfarrocrwefer 8ar( SBictor Batth Don So^rba# würbe am 9. 3uni [. 0. bie canonisée 3n» 
stitution ertheilt. 

Anweisung der Pfarrverweser und Bicare. 

Den 20. 3Rai: (#(000106^,% ßarl ßo# Don ^fuQenborf a(8 ÿfarroerwefer na# 3ftein. 
Pfarrverweser Joseph Schmie'dercr von Jstein i. g E. nach Pfullcndorf 

Den 19. ^uni: #rroei-wefer 3Ri#ac[ Beiß oou ©bangen i. g. @. na# ©anbßaufen. 
#rroerwefer ^i#ae[^chba# Don 3%#% i. g. @. na# (Biringen. 

Den2ü. 3uni: 93icar ßart Meinfrieb Don Dierëburg i. g. @. na# Ottergweier. 

®cn '°'' ^uli : 38 i car Valentin Schorl von Limbach als Pfarrverweser nach Kützbrunn. 
SBicar Atoiß Reim Don «algfclb i. g. @. na# Die^eim. 
^farrDerwefer 3gnag Rippter non Sü%brunn i. g. @. na# IBalgfetb. 
#m,erwefer Anton A(bre#t Don % t. g. @. na# ®tod#cn. 
Pfarrverweser Wilhelm Baumann von Gütcubach als Beneficiumsverweser nach'Weinheim 
IBcneficinmgDerwefcr 3osepf, #arts, Don göeinßeim afg ^farrDcrwefcr na# (Büfcnba#. 
33tcar Otto Keller von Saêbach alê Pfarrverweser nach Blumberg. 
Blear 3Rori% 3Rcier Don 0^,#^ i. g. @. na# @aëba#. 
%icar #^^ße^m Sonftanger Don 0ü#!g i. g. @. na# %t(#banb. 
2îtcor Theodor Ries von Ettlingenweier als Beneficiumsverweser nach Philippsburg. 
Priester Micofauë (Bißr a% SBicar na# 3Reer*burg. 

Den 16. Juli: Vicar Theodor Faist von Ulm i. g. E. nach Ergingen. . 

Berichtigung. 
Anzeigeblatt Nr. 10 S. 38 ist zu lesen German Meier statt German Grom. 

Verantwortliche Redaetion: Erzb. Kanzlei Drues unb Gering bon 3. (Dt lg er In greiburg. 


